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Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften

ROG § 1 Aufgabe und Leitvorstellung der Raumordnung

(1) Der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und sein Teilräume sind durch
zusammenfassende, übergeordnete Raumordnungspläne und durch Abstimmung
raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern.
Dabei sind
1. unterschiedliche Anforderungen an den Raum aufeinander abzustimmen und die
auf der jeweiligen Planungsebene auftretenden Konflikte auszugleichen,
2. Vorsorge für einzelne Raumfunktionen und Raumnutzungen zu treffen.
In der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone können einzelne Funktionen im
Rahmen der Vorgaben des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10.
Dezember 1982 (BGBl. 1994 II S. 1798) durch die Raumordnung entwickelt, geordnet und
gesichert werden.
(2) Leitvorstellung bei der Erfüllung der Aufgabe nach Absatz 1 ist eine nachhaltige
Raumentwicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit
seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften,
großräumig ausgewogenen Ordnung führt. Dabei sind
1. die freie Entfaltung der Persönlichkeit in der Gemeinschaft und in der

Verantwortung gegenüber künftigen Generationen zu gewährleisten,
2. die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln,
3. die Standortvoraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen zu schaffen,
4. Gestaltungsmöglichkeiten der Raumnutzung langfristig offen zu halten,
5. die prägende Vielfalt der Teilräume zu stärken,
6. gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilräumen herzustellen,
7. die räumlichen und strukturellen Ungleichgewichte zwischen den bis zur

Herstellung der Einheit Deutschlands getrennten Gebieten auszugleichen,
8. die räumlichen Voraussetzungen für den Zusammenhalt in der Europäischen

Gemeinschaft und im größeren europäischen Raum zu schaffen.
(3) Die Entwicklung, Ordnung und Sicherung der Teilräume soll sich in die
Gegebenheiten und Erfordernisse des Gesamtraums einfügen; die Entwicklung, Ordnung
und Sicherung des Gesamtraums soll die Gegebenheiten und Erfordernisse seiner
Teilräume berücksichtigen (Gegenstromprinzip).

ROG § 2 Grundsätze der Raumordnung

(1) Die Grundsätze der Raumordnung sind im Sinne der Leitvorstellung einer
nachhaltigen Raumentwicklung nach § 1 Abs. 2 anzuwenden.
(2) Grundsätze der Raumordnung sind:
1. Im Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland ist eine ausgewogene

Siedlungs- und Freiraumstruktur zu entwickeln. Die Funktionsfähigkeit des
Naturhaushalts im besiedelten und unbesiedelten Bereich ist zu sichern. In
den jeweiligen Teilräumen sind ausgeglichene wirtschaftliche,
infrastrukturelle, soziale, ökologische und kulturelle Verhältnisse
anzustreben.

2. Die dezentrale Siedlungsstruktur des Gesamtraums mit ihrer Vielzahl
leistungsfähiger Zentren und Stadtregionen ist zu erhalten. Die
Siedlungstätigkeit ist räumlich zu konzentrieren und auf ein System
leistungsfähiger Zentraler Orte auszurichten. Der Wiedernutzung
brachgefallener Siedlungsflächen ist der Vorrang vor der Inanspruchnahme
von Freiflächen zu geben.

3. Die großräumige und übergreifende Freiraumstruktur ist zu erhalten und zu
entwickeln. Die Freiräume sind in ihrer Bedeutung für funktionsfähige
Böden, für den Wasserhaushalt, die Tier- und Pflanzenwelt sowie das Klima
zu sichern oder in ihrer Funktion wiederherzustellen. Wirtschaftliche und
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soziale Nutzungen des Freiraums sind unter Beachtung seiner ökologischen
Funktionen zu gewährleisten.

4. Die Infrastruktur ist mit der Siedlungs- und Freiraumstruktur in
Übereinstimmung zu bringen. Eine Grundversorgung der Bevölkerung mit
technischen Infrastrukturleistungen der Ver- und Entsorgung ist
flächendeckend sicherzustellen. Die soziale Infrastruktur ist vorrangig in
Zentralen Orten zu bündeln.

5. Verdichtete Räume sind als Wohn-, Produktions- und
Dienstleistungsschwerpunkte zu sichern. Die Siedlungsentwicklung ist durch
Ausrichtung auf ein integriertes Verkehrssystem und die Sicherung von
Freiräumen zu steuern. Die Attraktivität des öffentlichen
Personennahverkehrs ist durch Ausgestaltung von Verkehrsverbünden und die
Schaffung leistungsfähiger Schnittstellen zu erhöhen. Grünbereiche sind
als Elemente eines Freiraumverbundes zu sichern und zusammenzuführen.
Umweltbelastungen sind abzubauen.

6. Ländliche Räume sind als Lebens- und Wirtschaftsräume mit eigenständiger
Bedeutung zu entwickeln. Eine ausgewogene Bevölkerungsstruktur ist zu
fördern. Die Zentralen Orte der ländlichen Räume sind als Träger der
teilräumlichen Entwicklung zu unterstützen. Die ökologischen Funktionen
der ländlichen Räume sind auch in ihrer Bedeutung für den Gesamtraum zu
erhalten.

7. In Räumen, in denen die Lebensbedingungen in ihrer Gesamtheit im
Verhältnis zum Bundesdurchschnitt wesentlich zurückgeblieben sind oder ein
solches Zurückbleiben zu befürchten ist (strukturschwache Räume), sind die
Entwicklungsvoraussetzungen bevorzugt zu verbessern. Dazu gehören
insbesondere ausreichende und qualifizierte Ausbildungs- und
Erwerbsmöglichkeiten sowie eine Verbesserung der Umweltbedingungen und der
Infrastrukturausstattung.

8. Natur und Landschaft einschließlich Gewässer, Wald und Meeresgebiete sind
dauerhaft zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich,
möglich und angemessen, wiederherzustellen. Dabei ist den Erfordernissen
des Biotopverbundes Rechnung zu tragen. Die Naturgüter, insbesondere
Wasser und Boden, sind sparsam und schonend in Anspruch zu nehmen;
Grundwasservorkommen sind zu schützen. Beeinträchtigungen des
Naturhaushalts sind auszugleichen. Bei dauerhaft nicht mehr genutzten
Flächen soll der Boden in seiner Leistungsfähigkeit erhalten oder
wiederhergestellt werden. Bei der Sicherung und Entwicklung der
ökologischen Funktionen und landschaftsbezogenen Nutzungen sind auch die
jeweiligen Wechselwirkungen zu berücksichtigen. Für den vorbeugenden
Hochwasserschutz ist an der Küste und im Binnenland zu sorgen, im
Binnenland vor allem durch Sicherung oder Rückgewinnung von Auen,
Rückhalteflächen und überschwemmungsgefährdeten Bereichen. Der Schutz der
Allgemeinheit vor Lärm und die Reinhaltung der Luft sind sicherzustellen.

9. Zu einer räumlich ausgewogenen, langfristig wettbewerbsfähigen
Wirtschaftsstruktur sowie zu einem ausreichenden und vielfältigen Angebot
an Arbeits- und Ausbildungsplätzen ist beizutragen. Zur Verbesserung der
Standortbedingungen für die Wirtschaft sind in erforderlichem Umfang
Flächen vorzuhalten, die wirtschaftsnahe Infrastruktur auszubauen sowie
die Attraktivität der Standorte zu erhöhen. Für die vorsorgende Sicherung
sowie die geordnete Aufsuchung und Gewinnung von standortgebundenen
Rohstoffen sind die räumlichen Voraussetzungen zu schaffen.

10. Es sind die räumlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen oder zu sichern,
daß die Landwirtschaft als bäuerlich strukturierter, leistungsfähiger
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Wirtschaftszweig sich dem Wettbewerb entsprechend entwickeln kann und
gemeinsam mit einer leistungsfähigen, nachhaltigen Forstwirtschaft dazu
beiträgt, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen sowie Natur und
Landschaft zu pflegen und zu gestalten. Flächengebundene Landwirtschaft
ist zu schützen; landwirtschaftlich und als Wald genutzte Flächen sind in
ausreichendem Umfang zu erhalten. In den Teilräumen ist ein ausgewogenes
Verhältnis landwirtschaftlich und als Wald genutzter Flächen anzustreben.

11. Dem Wohnbedarf der Bevölkerung ist Rechnung zu tragen. Die
Eigenentwicklung der Gemeinden bei der Wohnraumversorgung ihrer
Bevölkerung ist zu gewährleisten. Bei der Festlegung von Gebieten, in
denen Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, ist der dadurch
voraussichtlich ausgelöste Wohnbedarf zu berücksichtigen; dabei ist auf
eine funktional sinnvolle Zuordnung dieser Gebiete zu den Wohngebieten
hinzuwirken.

12. Eine gute Erreichbarkeit aller Teilräume untereinander durch Personen- und
Güterverkehr ist sicherzustellen. Vor allem in verkehrlich hoch belasteten
Räumen und Korridoren sind die Voraussetzungen zur Verlagerung von Verkehr
auf umweltverträglichere Verkehrsträger wie Schiene und Wasserstraße zu
verbessern. Die Siedlungsentwicklung ist durch Zuordnung und Mischung der
unterschiedlichen Raumnutzungen so zu gestalten, daß die Verkehrsbelastung
verringert und zusätzlicher Verkehr vermieden wird.

13. Die geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge sowie die regionale
Zusammengehörigkeit sind zu wahren. Die gewachsenen Kulturlandschaften
sind in ihren prägenden Merkmalen sowie mit ihren Kultur- und
Naturdenkmälern zu erhalten.

14. Für Erholung in Natur und Landschaft sowie für Freizeit und Sport sind
geeignete Gebiete und Standorte zu sichern.

15. Den räumlichen Erfordernissen der zivilen und militärischen Verteidigung
ist Rechnung zu tragen.

(3) Die Länder können weitere Grundsätze der Raumordnung aufstellen, soweit diese dem
Absatz 2 und dem § 1 nicht widersprechen; hierzu gehören auch Grundsätze in
Raumordnungsplänen.

ROG § 3 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes sind
1. Erfordernisse der Raumordnung:

Ziele der Raumordnung, Grundsätze der Raumordnung und sonstige
Erfordernisse der Raumordnung,

2. Ziele der Raumordnung:
verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder
bestimmbaren, vom Träger der Landes- oder Regionalplanung abschließend
abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in
Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums,

3. Grundsätze der Raumordnung:
allgemeine Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums in
oder auf Grund von § 2 als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder
Ermessensentscheidungen,

4. sonstige Erfordernisse der Raumordnung:
in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung, Ergebnisse förmlicher
landesplanerischer Verfahren wie des Raumordnungsverfahrens und
landesplanerische Stellungnahmen,

5. öffentliche Stellen:
Behörden des Bundes und der Länder, kommunale Gebietskörperschaften,
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bundesunmittelbare und die der Aufsicht eines Landes unterstehenden
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts,

6. raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen:
Planungen einschließlich der Raumordnungspläne, Vorhaben und sonstige
Maßnahmen, durch die Raum in Anspruch genommen oder die räumliche
Entwicklung oder Funktion eines Gebietes beeinflußt wird, einschließlich
des Einsatzes der hierfür vorgesehenen öffentlichen Finanzmittel,

7. Raumordnungspläne:
der Raumordnungsplan für das Landesgebiet nach § 8 und die Pläne für
Teilräume der Länder (Regionalpläne) nach § 9.

ROG § 4 Bindungswirkungen der Erfordernisse der Raumordnung

(1) Ziele der Raumordnung sind von öffentlichen Stellen bei ihren raumbedeutsamen
Planungen und Maßnahmen zu beachten. Dies gilt auch bei
1. Genehmigungen, Planfeststellungen und sonstigen behördlichen

Entscheidungen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Maßnahmen
öffentlicher Stellen,

2. Planfeststellungen und Genehmigungen mit der Rechtswirkung der
Planfeststellung über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Maßnahmen von
Personen des Privatrechts.

(2) Die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind von öffentlichen
Stellen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen nach Absatz 1 in der Abwägung
oder bei der Ermessensausübung nach Maßgabe der dafür geltenden Vorschriften zu
berücksichtigen.
(3) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, die Personen des Privatrechts in
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben durchführen, gelten Absatz 1 Satz 1 und 2 Nr. 1 und
Absatz 2 entsprechend, wenn
1. öffentliche Stellen an den Personen mehrheitlich beteiligt sind oder
2. die Planungen und Maßnahmen überwiegend mit öffentlichen Mitteln

finanziert werden.
(4) Bei Genehmigungen, Planfeststellungen und sonstigen behördlichen Entscheidungen
über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Maßnahmen von Personen des Privatrechts sind
die Erfordernisse der Raumordnung nach Maßgabe der für diese Entscheidungen geltenden
Vorschriften zu berücksichtigen. Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 bleibt unberührt. Bei
Genehmigungen über die Errichtung und den Betrieb von öffentlich zugänglichen
Abfallbeseitigungsanlagen von Personen des Privatrechts nach den Vorschriften des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind die Erfordernisse der Raumordnung zu
berücksichtigen.
(5) Weitergehende Bindungswirkungen der Erfordernisse der Raumordnung auf Grund von
Fachgesetzen bleiben unberührt.

ROG § 5 Bindungswirkungen bei besonderen Bundesmaßnahmen

(1) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen von öffentlichen Stellen des Bundes,
von anderen öffentlichen Stellen, die im Auftrag des Bundes tätig sind, sowie von
Personen des Privatrechts nach § 4 Abs. 3, die für den Bund öffentliche Aufgaben
durchführen,
1. deren besondere öffentliche Zweckbestimmung einen bestimmten Standort oder

eine bestimmte Linienführung erfordert oder
2. die auf Grundstücken durchgeführt werden sollen, die nach dem

Landbeschaffungsgesetz oder nach dem Schutzbereichsgesetz in Anspruch
genommen sind, oder

3. über die in einem Verfahren nach dem Bundesfernstraßengesetz, dem
Allgemeinen Eisenbahngesetz, dem Magnetschwebebahnplanungsgesetz, dem
Bundeswasserstraßengesetz, dem Luftverkehrsgesetz oder dem Atomgesetz zu
entscheiden ist,

gilt die Bindungswirkung der Ziele der Raumordnung nach § 4 Abs. 1 oder 3 nur, wenn
a) die zuständige Stelle oder Person nach § 7 Abs. 5 beteiligt worden ist,
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b) das Verfahren nach Absatz 2 zu keiner Einigung geführt hat und
c) die Stelle oder Person innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach

Mitteilung des rechtsverbindlichen Ziels nicht widersprochen hat.
(2) Macht eine Stelle oder Person nach Absatz 1 öffentliche Belange gegen ein in
Aufstellung befindliches Ziel der Raumordnung geltend, die unter den Voraussetzungen
des Absatzes 3 zum Widerspruch berechtigten würden, sollen sich der Träger der
Planung und die Stelle oder Person unter Beteiligung der obersten
Landesplanungsbehörde, des für Raumordnung zuständigen Bundesministeriums und des
zuständigen Fachministeriums des Bundes innerhalb einer Frist von drei Monaten um
eine einvernehmliche Lösung bemühen.
(3) Der Widerspruch nach Absatz 1 läßt die Bindungswirkung des Ziels der Raumordnung
gegenüber der widersprechenden Stelle oder Person nicht entstehen, wenn dieses
1. auf einer fehlerhaften Abwägung beruht oder
2. mit der Zweckbestimmung des Vorhabens nicht in Einklang steht und das

Vorhaben nicht auf einer anderen geeigneten Fläche durchgeführt werden
kann.

(4) Macht eine Veränderung der Sachlage ein Abweichen von den Zielen der Raumordnung
erforderlich, so kann die zuständige öffentliche Stelle oder Person nach Absatz 1 mit
Zustimmung der nächst höheren Behörde innerhalb angemessener Frist, spätestens sechs
Monate ab Kenntnis der veränderten Sachlage, unter den Voraussetzungen von Absatz 3
nachträglich widersprechen. Muß infolge des nachträglichen Widerspruchs der
Raumordnungsplan geändert, ergänzt oder aufgehoben werden, hat die widersprechende
öffentliche Stelle oder Person die dadurch entstehenden Kosten zu ersetzen.
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Abschnitt 2 Raumordnung in den Ländern, Ermächtigung zum Erlaß von
Rechtsverordnungen

ROG § 6 Rechtsgrundlagen der Länder

Die Länder schaffen Rechtsgrundlagen für eine Raumordnung in ihrem Gebiet
(Landesplanung) im Rahmen der §§ 7 bis 16. Weitergehende und ins einzelne gehende
landesrechtliche Vorschriften sind zulässig, soweit diese den §§ 7 bis 16 nicht
widersprechen.

ROG § 7 Allgemeine Vorschriften über Raumordnungspläne

(1) Die Grundsätze der Raumordnung sind nach Maßgabe der Leitvorstellung und des
Gegenstromprinzips des § 1 Abs. 2 und 3 für den jeweiligen Planungsraum und einen
regelmäßig mittelfristigen Zeitraum durch Raumordnungspläne zu konkretisieren. Die
Aufstellung räumlicher und sachlicher Teilpläne ist zulässig. In den
Raumordnungsplänen sind Ziele der Raumordnung als solche zu kennzeichnen.
(2) Die Raumordnungspläne sollen Festlegungen zur Raumstruktur enthalten,
insbesondere zu:
1. der anzustrebenden Siedlungsstruktur; hierzu können gehören

a) Raumkategorien,
b) Zentrale Orte,
c) besondere Gemeindefunktionen, wie Entwicklungsschwerpunkte und

Entlastungsorte,
d) Siedlungsentwicklungen,
e) Achsen,

2. der anzustrebenden Freiraumstruktur; hierzu können gehören
a) großräumig übergreifende Freiräume und Freiraumschutz,
b) Nutzungen im Freiraum, wie Standorte für die vorsorgende Sicherung

sowie die geordnete Aufsuchung und Gewinnung von standortgebundenen
Rohstoffen,

c) Sanierung und Entwicklung von Raumfunktionen,
d) Freiräume zur Gewährleistung des vorbeugenden Hochwasserschutzes,

3. den zu sichernden Standorten und Trassen für Infrastruktur; hierzu können
gehören
a) Verkehrsinfrastruktur und Umschlaganlagen von Gütern,
b) Ver- und Entsorgungsinfrastruktur.

Bei Festlegungen nach Satz 1 Nr. 2 kann zugleich bestimmt werden, daß in diesem
Gebiet unvermeidbare Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts
oder des Landschaftsbildes an anderer Stelle ausgeglichen, ersetzt oder gemindert
werden können.
(3) Die Raumordnungspläne sollen auch diejenigen Festlegungen zu raumbedeutsamen
Planungen und Maßnahmen von öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts nach §
4 Abs. 3 enthalten, die zur Aufnahme in Raumordnungspläne geeignet und nach Maßgabe
von Absatz 7 zur Koordinierung von Raumansprüchen erforderlich sind und die durch
Ziele oder Grundsätze der Raumordnung gesichert werden können. Neben den
Darstellungen in Fachplänen des Verkehrsrechts sowie des Wasser- und
Immissionsschutzrechts gehören hierzu insbesondere:
1. die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der

Landschaftspflege in Landschaftsprogrammen und Landschaftsrahmenplänen auf
Grund der Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes; die
Raumordnungspläne können auch die Funktion von Landschaftsprogrammen und
Landschaftsrahmenplänen übernehmen,

2. die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen der forstlichen
Rahmenpläne auf Grund der Vorschriften des Landesrechts,

3. die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen der
Abfallwirtschaftsplanung nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschafts-
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und Abfallgesetzes,
4. die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen der Vorplanung nach den

Vorschriften des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes,

5. die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen des vorbeugenden
Hochwasserschutzes nach den Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes.

(4) Die Festlegungen nach den Absätzen 2 und 3 können auch Gebiete bezeichnen,
1. die für bestimmte, raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorgesehen

sind und andere raumbedeutsame Nutzungen in diesem Gebiet ausschließen,
soweit diese mit den vorrangigen Funktionen, Nutzungen oder Zielen der
Raumordnung nicht vereinbar sind (Vorranggebiete),

2. in denen bestimmten, raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen bei der
Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht
beigemessen werden soll (Vorbehaltsgebiete),

3. die für bestimmte, raumbedeutsame Maßnahmen geeignet sind, die
städtebaulich nach § 35 des Baugesetzbuchs zu beurteilen sind und an
anderer Stelle im Planungsraum ausgeschlossen werden (Eignungsgebiete).

Es kann vorgesehen werden, daß Vorranggebiete für raumbedeutsame Nutzungen zugleich
die Wirkung von Eignungsgebieten für raumbedeutsame Maßnahmen nach Satz 1 Nr. 3 haben
können.
(5) Es ist vorzusehen, dass bei der Aufstellung und Änderung von Raumordnungsplänen
eine Umweltprüfung im Sinne der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne
und Programme (ABl. EG Nr. L 197 S. 30) durchgeführt wird. In dem dabei gemäß den
Kriterien des Anhangs I der Richtlinie 2001/42/EG zu erstellenden Umweltbericht sind
die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen, die die Durchführung des
Raumordnungsplans auf die Umwelt hat, sowie anderweitige Planungsmöglichkeiten unter
Berücksichtigung der wesentlichen Zwecke des Raumordnungsplans zu ermitteln, zu
beschreiben und zu bewerten. Der Umweltbericht kann als gesonderter Teil in die
Begründung des Raumordnungsplans nach Absatz 8 aufgenommen werden. Die öffentlichen
Stellen, deren Aufgabenbereich von den Umweltauswirkungen berührt werden kann, sind
bei der Festlegung des Umfangs und Detaillierungsgrads des Umweltberichts zu
beteiligen. Es kann vorgesehen werden, dass geringfügige Änderungen von
Raumordnungsplänen nur dann einer Umweltprüfung bedürfen, wenn gemäß Artikel 3 der
Richtlinie 2001/42/EG nach den Kriterien ihres Anhangs II festgestellt wurde, dass
sie voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben. Diese Feststellung ist unter
Beteiligung der öffentlichen Stellen, deren Aufgabenbereich von den
Umweltauswirkungen berührt werden kann, zu treffen. Sofern festgestellt wurde, dass
keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind, sind die zu diesem Ergebnis
führenden Erwägungen in den Entwurf der Begründung der Planänderung aufzunehmen. Es
kann vorgesehen werden, dass bei Regionalplänen die Umweltprüfung auf zusätzliche
oder andere erhebliche Umweltauswirkungen zu beschränken ist, wenn der
Raumordnungsplan für das Landesgebiet, aus dem die Regionalpläne entwickelt werden,
bereits eine Umweltprüfung im Sinne der Richtlinie 2001/42/EG enthält. Ebenso kann
vorgesehen werden, dass die Umweltprüfung sowie andere, auf Grund von
Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaften erforderliche Verfahren zur
Prüfung von Umweltauswirkungen gemeinsam durchgeführt werden.
(6) Es ist vorzusehen, dass den öffentlichen Stellen und der Öffentlichkeit
frühzeitig und effektiv Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des
Raumordnungsplans und seiner Begründung sowie zum Umweltbericht zu geben ist. Wird
die Durchführung eines Plans voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt
eines anderen Staates haben, so ist dessen Beteiligung entsprechend den Grundsätzen
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen.
(7) Für die Aufstellung der Raumordnungspläne ist vorzusehen, daß die Grundsätze der
Raumordnung gegeneinander und untereinander abzuwägen sind. Der Umweltbericht nach
Absatz 5 sowie die Stellungnahmen nach Absatz 6 sind in der Abwägung zu
berücksichtigen. Sonstige öffentliche Belange sowie private Belange sind in der
Abwägung zu berücksichtigen, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar
und von Bedeutung sind. In der Abwägung sind auch die Erhaltungsziele oder der
Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen
Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes zu berücksichtigen; soweit
diese erheblich beeinträchtigt werden können, sind die Vorschriften des
Bundesnaturschutzgesetzes über die Zulässigkeit oder Durchführung von derartigen
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Eingriffen sowie die Einholung der Stellungnahme der Kommission anzuwenden (Prüfung
nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie).
(8) Es ist vorzusehen, daß den Raumordnungsplänen eine Begründung beizufügen ist. Die
Begründung hat hinsichtlich der Umweltprüfung Angaben darüber zu enthalten, wie
Umwelterwägungen, der Umweltbericht sowie die abgegebenen Stellungnahmen im Plan
berücksichtigt wurden und welche Gründe nach Abwägung mit den geprüften anderweitigen
Planungsmöglichkeiten für die Festlegungen des Plans entscheidungserheblich waren.
Ferner sind die vorgesehenen Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen
der Durchführung des Plans auf die Umwelt zu benennen.
(9) Es ist vorzusehen, dass der Raumordnungsplan mit seiner die Umweltprüfung
betreffenden Begründung öffentlich bekannt zu machen ist.
(10) Es ist vorzusehen, dass die erheblichen Auswirkungen der Durchführung der
Raumordnungspläne auf die Umwelt zu überwachen sind.

ROG § 8 Raumordnungsplan für das Landesgebiet

(1) Für das Gebiet eines jeden Landes ist ein zusammenfassender und übergeordneter
Plan aufzustellen. In den Ländern Berlin, Bremen und Hamburg kann ein
Flächennutzungsplan nach § 5 des Baugesetzbuchs die Funktion eines Plans nach Satz 1
übernehmen; § 7 gilt entsprechend.
(2) Die Raumordnungspläne benachbarter Länder sind aufeinander abzustimmen.

ROG § 9 Regionalpläne

(1) In den Ländern, deren Gebiet die Verflechtungsbereiche mehrerer Zentraler Orte
oberster Stufe umfaßt, sind Regionalpläne aufzustellen. Ist eine Planung angesichts
bestehender Verflechtungen, insbesondere in einem verdichteten Raum, über die Grenzen
eines Landes erforderlich, so sind im gegenseitigen Einvernehmen die notwendigen
Maßnahmen, wie eine gemeinsame Regionalplanung oder eine gemeinsame informelle
Planung, zu treffen.
(2) Die Regionalpläne sind aus dem Raumordnungsplan für das Landesgebiet nach § 8 zu
entwickeln; § 4 Abs. 1 bleibt unberührt. Die Flächennutzungspläne und die Ergebnisse
der von Gemeinden beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planungen sind entsprechend
§ 1 Abs. 3 in der Abwägung nach § 7 Abs. 7 zu berücksichtigen.
(3) Die Regionalpläne benachbarter Planungsräume sind aufeinander abzustimmen.
(4) Soweit die Regionalplanung nicht durch Zusammenschlüsse von Gemeinden und
Gemeindeverbänden zu regionalen Planungsgemeinschaften erfolgt, ist vorzusehen, daß
die Gemeinden und Gemeindeverbände oder deren Zusammenschlüsse in einem förmlichen
Verfahren beteiligt werden.
(5) Den Trägern der Regionalplanung können weitere Aufgaben übertragen werden.
(6) Erfolgt die Regionalplanung durch Zusammenschlüsse von Gemeinden und
Gemeindeverbänden zu regionalen Planungsgemeinschaften, kann in verdichteten Räumen
oder bei sonstigen raumstrukturellen Verflechtungen zugelassen werden, daß ein Plan
zugleich die Funktion eines Regionalplans und eines gemeinsamen Flächennutzungsplans
nach § 204 des Baugesetzbuchs übernimmt, wenn er den auf Grund des Abschnitts 2
dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften und den Vorschriften des Baugesetzbuchs
entspricht (regionaler Flächennutzungsplan). In den Plänen sind sowohl die
Festlegungen im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 4 als auch die Darstellungen im Sinne des §
5 des Baugesetzbuchs zu kennzeichnen. § 7 Abs. 1 Satz 2 ist hinsichtlich räumlicher
Teilpläne nicht anzuwenden.

ROG § 10 Planerhaltung

(1) Zur Planerhaltung ist vorzusehen, daß die Beachtlichkeit einer Verletzung der für
Raumordnungspläne geltenden Verfahrens- und Formvorschriften von der Einhaltung einer
Rügefrist von längstens einem Jahr nach Bekanntmachung des Raumordnungsplanes
abhängig gemacht wird.
(2) Die Beachtlichkeit einer Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie
von Abwägungsmängeln kann insbesondere ausgeschlossen werden bei
1. Unvollständigkeit der Begründung des Raumordnungsplanes außer bei

Unvollständigkeit der die Umweltprüfung betreffenden Begründung nach § 7
Abs. 8 Satz 2 und 3, sofern hier abwägungserhebliche Angaben fehlen,

2. Abwägungsmängeln, die weder offensichtlich noch auf das Abwägungsergebnis
von Einfluß gewesen sind.
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(3) Bei Abwägungsmängeln, die nicht nach Absatz 2 Nr. 2 unbeachtlich sind und die
durch ein ergänzendes Verfahren behoben werden können, kann ausgeschlossen werden,
daß sie zur Nichtigkeit des Plans führen, mit der Folge, daß der Plan bis zur
Behebung der Mängel keine Bindungswirkungen entfaltet.

ROG § 11 Zielabweichungsverfahren

Von einem Ziel der Raumordnung kann in einem besonderen Verfahren abgewichen werden,
wenn die Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Es ist vorzusehen, daß antragsbefugt
insbesondere die öffentlichen Stellen und Personen nach § 5 Abs. 1 sowie die
kommunalen Gebietskörperschaften sind, die das Ziel der Raumordnung zu beachten
haben.

ROG § 12 Untersagung raumordnungswidriger Planungen und Maßnahmen

(1) Es ist vorzusehen, daß raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, die von den
Bindungswirkungen der Ziele der Raumordnung nach § 4 Abs. 1 und 3 erfaßt werden,
untersagt werden können:
1. zeitlich unbefristet, wenn Ziele der Raumordnung entgegenstehen,
2. zeitlich befristet, wenn zu befürchten ist, daß die Verwirklichung in

Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung befindlicher Ziele der
Raumordnung unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden würde.

(2) Die befristete Untersagung kann in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 auch
bei behördlichen Entscheidungen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Maßnahmen von
Personen des Privatrechts erfolgen, wenn die Ziele der Raumordnung bei der
Genehmigung der Maßnahme nach § 4 Abs. 4 und 5 rechtserheblich sind.
(3) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen eine Untersagung haben keine aufschiebende
Wirkung.
(4) Die Höchstdauer der befristeten Untersagung darf zwei Jahre nicht überschreiten.

ROG § 13 Verwirklichung der Raumordnungspläne

Die Träger der Landes- und Regionalplanung wirken auf die Verwirklichung der
Raumordnungspläne hin. Sie sollen die Zusammenarbeit der für die Verwirklichung
maßgeblichen öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts fördern. Dies kann
insbesondere im Rahmen von Entwicklungskonzepten für Teilräume erfolgen, durch die
raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen vorgeschlagen und aufeinander abgestimmt
werden (regionale Entwicklungskonzepte). Die Zusammenarbeit von Gemeinden zur
Stärkung teilräumlicher Entwicklungen (Städtenetze) ist zu unterstützen. Vertragliche
Vereinbarungen zur Vorbereitung und Verwirklichung der Raumordnungspläne können
geschlossen werden.

ROG § 14 Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen

Es ist vorzusehen, daß die öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts nach §
4 Abs. 3 ihre raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen aufeinander und untereinander
abzustimmen haben. Inhalt und Umfang der Mitteilungs- und Auskunftspflicht über
beabsichtigte raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen und die Mitwirkung der für die
Raumordnung zuständigen Behörden bei der Abstimmung sind zu regeln.

ROG § 15 Raumordnungsverfahren

(1) Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen sind in einem besonderen Verfahren
untereinander und mit den Erfordernissen der Raumordnung abzustimmen
(Raumordnungsverfahren). Durch das Raumordnungsverfahren wird festgestellt,
1. ob raumbedeutsame Planungen oder Maßnahmen mit den Erfordernissen der

Raumordnung übereinstimmen und
2. wie raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen unter den Gesichtspunkten der

Raumordnung aufeinander abgestimmt oder durchgeführt werden können
(Raumverträglichkeitsprüfung). Im Raumordnungsverfahren sind die raumbedeutsamen
Auswirkungen der Planung oder Maßnahme auf die in den Grundsätzen des § 2 Abs. 2
genannten Belange unter überörtlichen Gesichtspunkten zu prüfen. Die Feststellung
nach Satz 2 schließt die Prüfung vom Träger der Planung oder Maßnahme eingeführter
Standort- oder Trassenalternativen ein.
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(2) Von einem Raumordnungsverfahren kann abgesehen werden, wenn die Beurteilung der
Raumverträglichkeit der Planung oder Maßnahme bereits auf anderer raumordnerischer
Grundlage hinreichend gewährleistet ist; dies gilt insbesondere, wenn die Planung
oder Maßnahme
1. Zielen der Raumordnung entspricht oder widerspricht oder
2. den Darstellungen oder Festsetzungen eines den Zielen der Raumordnung

angepaßten Flächennutzungsplans oder Bebauungsplans nach den Vorschriften
des Baugesetzbuchs entspricht oder widerspricht und sich die Zulässigkeit
dieser Planung oder Maßnahme nicht nach einem Planfeststellungsverfahren
oder einem sonstigen Verfahren mit den Rechtswirkungen der
Planfeststellung für raumbedeutsame Vorhaben bestimmt oder

3. in einem anderen gesetzlichen Abstimmungsverfahren unter Beteiligung der
Landesplanungsbehörde festgelegt worden ist.

(3) Es sind Regelungen zur Einholung der erforderlichen Angaben für die Planung oder
Maßnahme vorzusehen. Dabei sollen sich die Verfahrensunterlagen auf die Angaben
beschränken, die notwendig sind, um eine Bewertung der raumbedeutsamen Auswirkungen
des Vorhabens zu ermöglichen.
(4) Es ist vorzusehen, daß die öffentlichen Stellen zu unterrichten und zu beteiligen
sind. Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen von öffentlichen Stellen des
Bundes, von anderen öffentlichen Stellen, die im Auftrag des Bundes tätig sind, sowie
von Personen des Privatrechts nach § 5 Abs. 1 ist vorzusehen, daß im Benehmen mit der
zuständigen Stelle oder Person über die Einleitung eines Raumordnungsverfahrens zu
entscheiden ist.
(5) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen der militärischen Verteidigung
entscheidet das zuständige Bundesministerium oder die von ihm bestimmte Stelle, bei
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen der zivilen Verteidigung die zuständige
Stelle über Art und Umfang der Angaben für die Planung oder Maßnahme.
(6) Es kann vorgesehen werden, daß die Öffentlichkeit in die Durchführung eines
Raumordnungsverfahrens einbezogen wird. Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
nach Absatz 5 entscheiden darüber, ob und in welchem Umfang die Öffentlichkeit
einbezogen wird, die dort genannten Stellen.
(7) Über die Notwendigkeit, ein Raumordnungsverfahren durchzuführen, ist innerhalb
einer Frist von höchstens vier Wochen nach Einreichung der hierfür erforderlichen
Unterlagen zu entscheiden. Das Raumordnungsverfahren ist nach Vorliegen der
vollständigen Unterlagen innerhalb einer Frist von höchstens sechs Monaten
abzuschließen.
(8) Für die Länder Berlin, Bremen und Hamburg gilt die Verpflichtung,
Raumordnungsverfahren durchzuführen, nicht. Schaffen diese Länder allein oder
gemeinsam mit anderen Ländern Rechtsgrundlagen für Raumordnungsverfahren, finden die
Absätze 1 bis 7 Anwendung.

ROG § 16 Grenzüberschreitende Abstimmung von raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen

Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, die erhebliche Auswirkungen auf
Nachbarstaaten haben können, sind mit den betroffenen Nachbarstaaten nach den
Grundsätzen der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit abzustimmen.

ROG § 17 Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen

(1) Die Länder sehen vor, daß
1. in § 7 Abs. 2 aufgeführte Festlegungen in Raumordnungsplänen,
2. die dazu notwendigen Planzeichen
mit einer von dem für Raumordnung zuständigen Bundesministerium durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmten Bedeutung und Form
verwendet werden.
(2) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates Planungen und Maßnahmen, für die ein Raumordnungsverfahren durchgeführt
werden soll, wenn sie im Einzelfall raumbedeutsam sind und überörtliche Bedeutung
haben.
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Abschnitt 3 Raumordnung im Bund

ROG § 18 Raumordnung des Bundes

(1) Das für Raumordnung zuständige Bundesministerium wirkt unbeschadet der Aufgaben
und Zuständigkeiten der Länder auf die Verwirklichung der Grundsätze der Raumordnung
des § 2 Abs. 2 nach Maßgabe der Leitvorstellung und des Gegenstromprinzips nach § 1
Abs. 2 und 3 hin. Es entwickelt auf der Grundlage der Raumordnungspläne und in
Zusammenarbeit mit den für Raumordnung zuständigen obersten Landesbehörden
insbesondere Leitbilder der räumlichen Entwicklung des Bundesgebietes oder von über
die Länder hinausgreifenden Zusammenhängen als Grundlage für die Abstimmung
raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen des Bundes und der Europäischen Gemeinschaft
nach Maßgabe der dafür geltenden Vorschriften.
(2) Der Bund beteiligt sich in Zusammenarbeit mit den Ländern an einer Raumordnung in
der Europäischen Gemeinschaft und im größeren europäischen Raum.
(3) Bund und Länder wirken bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den
Nachbarstaaten im Bereich der Raumordnung eng zusammen.
(4) Der Bund hat darauf hinzuwirken, daß die Personen des Privatrechts, an denen der
Bund beteiligt ist, im Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben bei raumbedeutsamen
Planungen und Maßnahmen die Leitvorstellung des § 1 Abs. 2 und die Grundsätze des § 2
Abs. 2 berücksichtigen sowie Ziele der Raumordnung beachten.
(5) Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung führt ein Informationssystem zur
räumlichen Entwicklung im Bundesgebiet. Es ermittelt fortlaufend den allgemeinen
Stand der räumlichen Entwicklung und seine Veränderungen sowie die Folgen solcher
Veränderungen, wertet sie aus und bewertet sie. Das für Raumordnung zuständige
Bundesministerium stellt den Ländern die Ergebnisse des Informationssystems zur
Verfügung.

ROG § 18a Raumordnung in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone

(1) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen stellt in der deutschen
ausschließlichen Wirtschaftszone Ziele und Grundsätze der Raumordnung im Sinne des §
3 Nr. 2 und 3 hinsichtlich der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Nutzung,
hinsichtlich der Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit der Seeschifffahrt
sowie zum Schutz der Meeresumwelt auf. Die Vorschriften des § 7 Abs. 1 und 4 bis 10
gelten entsprechend. Die Aufstellung der Ziele und Grundsätze der Raumordnung erfolgt
unter Beteiligung der fachlich betroffenen Bundesministerien durch Rechtsverordnung,
die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf.
(2) Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie führt mit Zustimmung des
Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen die vorbereitenden
Verfahrensschritte zur Aufstellung der Ziele und Grundsätze der Raumordnung
einschließlich der Festlegungen nach § 7 Abs. 4, insbesondere die Umweltprüfung und
die Öffentlichkeitsbeteiligung, durch. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen beteiligt die fachlich betroffenen Bundesministerien und stellt das
Benehmen mit den angrenzenden Ländern her.
(3) Werden nach Absatz 1 Satz 1 als Ziele der Raumordnung Vorranggebiete für
Windkraftanlagen festgelegt, haben diese im Verfahren zur Genehmigung einer Anlage
nach der Seeanlagenverordnung im Hinblick auf die Wahl des Standortes die Wirkung
eines Sachverständigengutachtens; § 4 sowie die Anforderungen über die
Umweltverträglichkeitsprüfung von Vorhaben gemäß § 2a der Seeanlagenverordnung
bleiben unberührt. Bis zum 31. Dezember 2005 festgelegte besondere Eignungsgebiete
nach § 3a Abs. 1 der Seeanlagenverordnung sind als Ziele der Raumordnung nach Absatz
1 Satz 1 zu übernehmen und als Vorranggebiete nach § 7 Abs. 4 Nr. 1 festzulegen.

ROG § 19 Gegenseitige Unterrichtung und gemeinsame Beratung

(1) Die öffentlichen Stellen des Bundes und die Personen des Privatrechts nach § 5
Abs. 1 sind verpflichtet, dem für Raumordnung zuständigen Bundesministerium die
erforderlichen Auskünfte über raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen zu geben. Das
für Raumordnung zuständige Bundesministerium unterrichtet die für Raumordnung
zuständigen obersten Landesbehörden sowie die Personen des Privatrechts nach § 5 Abs.
1 über raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen der öffentlichen Stellen des Bundes von
wesentlicher Bedeutung.
(2) Die für Raumordnung zuständigen obersten Landesbehörden informieren das für
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Raumordnung zuständige Bundesministerium über
1. die in ihren Ländern aufzustellenden und aufgestellten Raumordnungspläne,
2. die beabsichtigten oder getroffenen sonstigen raumordnerischen Maßnahmen
und Entscheidungen von wesentlicher Bedeutung.
(3) Bund und Länder sind verpflichtet, sich gegenseitig alle Auskünfte zu erteilen,
die zur Durchführung der Aufgaben der Raumordnung notwendig sind.
(4) Grundsätzliche Fragen der Raumordnung und Zweifelsfragen sollen von dem für
Raumordnung zuständigen Bundesministerium und den für Raumordnung zuständigen
obersten Landesbehörden gemeinsam beraten werden. Hierzu gehören insbesondere:
1. Leitbilder der räumlichen Entwicklung nach § 18 Abs. 1,
2. Fragen einer Raumordnung in der Europäischen Gemeinschaft und im größeren

europäischen Raum nach § 18 Abs. 2,
3. Grundsatzfragen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Fragen der

Raumordnung nach § 18 Abs. 3,
4. Zweifelsfragen bei der Abstimmung von raumbedeutsamen Planungen und

Maßnahmen nach § 14,
5. Zweifelsfragen über die Folgen der Verwirklichung von Erfordernissen der

Raumordnung in benachbarten Ländern und im Bundesgebiet in seiner
Gesamtheit.

ROG § 20 Beirat für Raumordnung

(1) Bei dem für Raumordnung zuständigen Bundesministerium ist ein Beirat zu bilden.
Er hat die Aufgabe, das Bundesministerium in Grundsatzfragen der Raumordnung zu
beraten.
(2) Das Bundesministerium beruft im Benehmen mit den zuständigen Spitzenverbänden in
den Beirat neben Vertretern der kommunalen Selbstverwaltung Sachverständige
insbesondere aus den Bereichen der Wissenschaft, der Landesplanung, des Städtebaus,
der Wirtschaft, der Land- und Forstwirtschaft, des Naturschutzes und der
Landschaftspflege, der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und des Sports.

ROG § 21 Raumordnungsberichte

Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung erstattet in regelmäßigen Abständen
gegenüber dem für Raumordnung zuständigen Bundesministerium zur Vorlage an den
Deutschen Bundestag Berichte über
1. die bei der räumlichen Entwicklung des Bundesgebietes zugrunde zu legenden

Tatsachen (Bestandsaufnahme, Entwicklungstendenzen),
2. die im Rahmen der angestrebten räumlichen Entwicklung durchgeführten und

beabsichtigten raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen,
3. die räumliche Verteilung der raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen des

Bundes und der Europäischen Gemeinschaft im Bundesgebiet,
4. die Auswirkungen der Politik der Europäischen Gemeinschaft auf die

räumliche Entwicklung des Bundesgebietes.
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Abschnitt 4 Überleitungs- und Schlußvorschriften

ROG § 22 Anpassung des Landesrechts

Die Verpflichtung der Länder gemäß Artikel 75 Abs. 3 des Grundgesetzes ist innerhalb
von vier Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erfüllen. Hinsichtlich § 7
Abs. 5 bis 10 ist die Verpflichtung der Länder bis zum 31. Dezember 2006 zu erfüllen.
Bis zu einer Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG durch die Länder sind § 7 Abs. 5 bis
10 und § 10 Abs. 2 Nr. 1 unmittelbar anzuwenden.

ROG § 23 Überleitungsvorschriften

(1) Ist mit der Einleitung, Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung einer
raumbedeutsamen Planung oder Maßnahme vor dem 1. Januar 1998 begonnen worden, sind
die Vorschriften des Raumordnungsgesetzes in der vor dem 18. August 1997 geltenden
Fassung weiter anzuwenden.
(2) Bis zur Schaffung von Rechtsgrundlagen kann die für Raumordnung zuständige
Landesbehörde im Einvernehmen mit den fachlich berührten Stellen und im Benehmen mit
den betroffenen Gemeinden im Einzelfall Abweichungen von Zielen der Raumordnung nach
Maßgabe des § 11 zulassen.
(3) § 7 Abs. 5 bis 10 und § 10 Abs. 2 Nr. 1 finden Anwendung auf Raumordnungspläne,
deren Aufstellung nach dem 20. Juli 2004 förmlich eingeleitet wird. Auf
Raumordnungspläne, deren Aufstellung bis zum 20. Juli 2004 förmlich eingeleitet und
nach dem 20. Juli 2006 abgeschlossen wird, finden § 7 Abs. 5 bis 9 und § 10 Abs. 2
Nr. 1 Anwendung, es sei denn, die Länder entscheiden im Einzelfall, dass dies nicht
durchführbar ist, und unterrichten die Öffentlichkeit über ihre Entscheidung. Auf
Raumordnungspläne, deren Aufstellung bis zum 20. Juli 2004 eingeleitet und bis zum
20. Juli 2006 abgeschlossen wird, finden die §§ 7 und 10 in der vor dem 20. Juli 2004
geltenden Fassung Anwendung.
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